
 
 

Grundzüge des sächsischen Nachbarrechts 
 
 

 
1. Allgemeines 
 

- Das Recht der nachbarrechtlichen Beziehungen ist als Bundesrecht teilweise im BGB 
geregelt. Diese Regelungen betreffen vor allem eigentumsbeschränkende Regelungen 
(§§ 905 ff. BGB) – Abwehransprüche gegenüber Störungen des Eigentums, so u.a.: 

 
- Zuführung unwägbarer Stoffe, 
 
- Herstellung und Unterhaltung gefahrdrohender Anlagen, 

 
- Gebäudeeinsturz, 

 
- überwachsende Wurzeln, Zweige und Überfall von Früchten, 

 
- Überbau, 

 
- Notweg, 

 
- Grenzstreitigkeiten. 

 
Aber keine abschließenden Regelungen, daher Öffnung für Landesrecht in Art. 124 EGBGB. 
Ergänzung und grundsätzliche Regelungen für weitere Bereiche notwendig. 
 
 
2. Sächsisches Nachbarrechtsgesetz 
 

a. Regelungen privatrechtlicher Ansprüche zwischen Eigentümer und Nachbar 
b. dispositives Recht 

 
 
 
 
 



Nachbar = Eigentümer eines Grundstücks, das zu dem Grundstück des 
  verpflichteten Eigentümers in einem engen örtlichen  
  Zusammenhang steht. 

 
 Eigentümer = verpflichteter Eigentümer eines Grundstücks 
 
 
3. Ausgesuchte Regelungsgegenstände 
 
 

a. Einfriedungen, 
b. Grenzabstände für Pflanzen, 
c. Bodenerhöhungen und Aufschichtungen, 
d. Duldung von Leitungen, 
e. Hammerschlags-, Leiter- und Schaufelschlagsrecht, 
f. Dachtraufe, 
g. Hochführung von Schornsteinen, Lüftungsschächten und Antennenanlagen, 

 
 
Nicht geregelt sind u.a. Fragen der Nachbar- und Grenzwand, Grundwasserveränderungen, 
Fenster- und Lichtrecht, Abweichung von Abständen für Obstbäume oder eine Erweiterung 
des Notwegerechts auf die Verbindung eines Grundstücks mit Wasserstraßen und 
Eisenbahnlinien. 
 
 
4. Fristen für Ansprüche 
 
Sachsen  Ausschlussfristen nach §§ 8,15 und 30, Verjährung nach § 31 

 SächsNRG 
 
Thüringen   wie Sachsen, hier §§ 36, 42 Abs. 2, 51 Abs. 1 Satz 2, 54§ 53 
    Thüringer Nachbarrechtsgesetz 
 
Sachsen-Anhalt  vergleichbar den vorgenannten Bestimmungen 


